
Vorsorgevollmacht und Gesamtvollmacht 

Rechtsanwälte  empfehlen  Privatpersonen  ab  18  Jahren  eine  Gesamtvollmacht  mit 

Patientenverfügung und Betreuungsverfügung. Mit der Vorsorgevollmacht legitimieren Sie weiterhin 

eine andere Person, für Sie entscheiden und handeln zu können, wenn Sie nicht in der Lage dazu sind. 

Hier  regeln  Sie  die  Erlaubnisse  –  zum  Beispiel  für  Finanzen,  Gesundheit,  Behörden,  Post‐  und 

Fernmeldethemen  inklusive  digitaler  Welt.  Die  Vorsorgevollmacht  verhindert  die  gerichtliche 

Betreuung,  wenn  eine  Person  durch  Krankheit  oder  Unfall  zeitweise  oder  dauerhaft  nicht  mehr 

einwilligungsfähig ist. Mit einer Gesamtvollmacht bleiben Sie auch dann selbstbestimmt. 

 


